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 Veröffentlicht am 22.12.1999

Index

L92059 Altenheime Pflegeheime Sozialhilfe Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §60;

SHG Wr 1973 §10 Abs1;

Rechtssatz

Hält die Behörde Kraftfahrzeuge, die im Eigentum des Hilfe Suchenden stehen, durch Veräußerung für verwertbar und

will sie die Verkaufssumme auf die Sozialhilfe anrechnen, dann sind Feststellungen darüber zu tre>en, welcher Preis

bei einem sofortigen Verkauf erzielbar wäre. Vertritt die Behörde aber die Au>assung, die Erhaltung von

Kraftfahrzeugen erfordere Geldbeträge, die auf ein verschwiegenes Einkommen der Hilfe Suchenden hindeuten, so hat

sie diese Beträge und das Einkommen festzustellen und schlüssig zu begründen.
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